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BESCHLUSS DES GERICHTS (Zweite Kammer)

8. Dezember 2005

JDem Endurteil vorbehaltene Entscheidung über eine Einrede"

-286318-

In der Rechtssache T-225/05

Guido Strack.

Kläger,

gegen

Beklagte,

hat

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Pirrung sowie des Richters A.W.H. Meij und der

Richterin I. Pelikänova, FÜR D|E R|CHT|GKE|T

DER ABSCHRIFT

Kanzler: E. Coulon. LUXEMBURG, DEN ~,1 iZ
,, DER KANZLER:



gernäß Artikel 114 § 4 der Verfahrensordnung,

in der Erwägung, dass unter den Umständen des vorliegenden Falles das Verfahren zur

Hauptsache fort/.uselzen ist, bevor über die Einrede der Unzulässigkeit entschieden wird,

beschlossen:

Die Entscheidung über die Einrede der Unzulässigkeit wird dem Endurteil
vorbehalten,

Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.

Luxemburg, den 8. Dezember 2005

Der Kanzler Der Präsident

J
l. Coulon J, Pirrung


